
Muslimisches Mädchen darf nicht mit auf
Klassenfahrt
Beitrag von „Anja82“ vom 6. April 2017 22:10

Ich habe mehr als Fossi, bei was darf ich jetzt Recht haben. 

Mikael: Stimmt, überrascht mich ehrlich gesagt, da der Lehrer meiner Tochter das anders beim
Elternabend mitteilte.

NRW:
"
Schulfahrten sind Schulveranstaltungen. Sie werden grundsätzlich im
Klassenverband bzw. im Kursverband durchgeführt. Gemäß § 43 Abs.
1 SchulG sind Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verpflichtet.
Auf Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder chronischen
Erkrankungen ist bei der Gestaltung Rücksicht zu nehmen, damit auch
für sie die Teilnahme möglich und zumutbar ist. In besonderen Ausnahmefällen ist
gemäß § 43 Abs. 3 SchulG eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme möglich.
Ein entsprechender Antrag ist von den Eltern schriftlich zu begründen.
Bei mehrtägigen Veranstaltungen wird die Befreiung erteilt, wenn die
Eltern auch nach einem Gespräch über Ziele und Inhalt der Klassenfahrt aus
religiösen oder gravierenden erzieherischen Gründen bei ihrem Antrag bleiben.
Schülerinnen und Schüler, die von der Teilnahme befreit sind, besuchen den
Unterricht einer anderen Klasse oder eines anderen Kurses. Ist dies nicht möglich,
werden ihnen unterrichtsbezogene Aufgaben gestellt.
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